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(57) Hauptanspruch: Verbindungsbeschlag (1) zum lösba-
ren Befestigen eines ersten plattenförmigen Möbelteils (T1)
an einem zweiten plattenförmigen Möbelteil (T2), wobei der
Verbindungsbeschlag (1) zumindest aufweist:
- einen Montagebasisabschnitt (10) zum Befestigen des Ver-
bindungsbeschlags (1) an einem der beiden Möbelteile (T1;
T2),
- einen Verriegelungsarm (20) mit einem ersten Endab-
schnitt (A1) und einem dem ersten Endabschnitt (A1) gegen-
überliegenden zweiten Endabschnitt (A2), und
- ein Arretiermittel (30), wobei
- der Verriegelungsarm (20) an dem ersten Endabschnitt
(A1) um eine Drehachse (DA) schwenkbar (P1) an dem Mon-
tagebasisabschnitt (10) angeordnet ist, und
- an dem zweiten Endabschnitt (A2) des Verriegelungsarms
(20) das Arretiermittel (30) angeordnet ist, derart, dass es
in radialer Richtung (P2) relativ zum Verriegelungsarm (20)
bewegbar ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verbindungsbe-
schlag zum lösbaren Verbinden von plattenförmi-
gen Möbelteilen, etwa Stellwände, Trennwände und
Akustiktrennwände, wie sie insbesondere in Büros
verwendet werden, sowie ein plattenförmiges Möbel-
teil mit einem erfindungsgemäßen Verbindungsbe-
schlag.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Verbindungsbeschläge zum Verbinden von
Trennwänden oder Stellwänden sind aus dem Stand
der Technik bekannt. So ist es bekannt, zwei Stell-
wände mit einem oder mehreren Winkelelementen
miteinander zu verbinden, wie in Fig. 1 gezeigt. Hier-
bei werden zwei zu verbindende Trennwände T in ei-
nem bestimmten Winkel φ zueinander angeordnet. In
der Ecke der beiden Trennwände wird ein Winkelele-
ment W angeordnet und die Schenkel des Winkelele-
ments W werden mit Befestigungsschrauben an der
jeweiligen Trennwand befestigt. Nachteilig hierbei ist
einerseits, dass die beiden Trennwände T nicht ohne
Werkzeug voneinander gelöst und miteinander ver-
bunden werden können. Andererseits ist es ein Nach-
teil, dass die Winkelelemente W nur ein Aneinander-
stellen von zwei Trennwänden in einem vorbestimm-
ten Winkel φ erlauben. Das Ändern des Winkels φ
geht daher mit einem Austausch des Winkelelements
W einher.

[0003] Eine alternative Lösung aus dem Stand der
Technik sieht vor, an den sich gegenüberstehenden
Stirnseiten der Trennwände Klettverbindungen anzu-
bringen. Die Trennwände können dann in einem be-
liebigen Winkel zueinander angeordnet und mitein-
ander verbunden werden. Nach dem Verbinden kann
der Winkel zwischen den beiden Trennwänden ver-
ändert werden. Nachteilig hierbei ist allerdings, dass
die Klettverbindungen nicht sehr stabil sind, sodass
sich der Winkel zwischen den beiden Trennwänden
ungewollt ändern kann oder sich die Verbindung un-
gewollt löst. Zusätzliche Maßnahmen müssen getrof-
fen werden, um das zu verhindern.

[0004] Aus der DE 20 2011 101 542 U1 ist ein Mö-
belbeschlag für eine Tür, Klappe Schublade oder der-
gleichen bekannt. Der Beschlag weist einen Monta-
geabschnitt auf, mit dem der Beschlag an dem Mö-
bel befestigt wird. Der Montageabschnitt besteht aus
einem Beschlagteil mit Befestigungselementen, wo-
bei die Befestigungselemente in Löcher des Möbels
einführbar sind und dort mittels Spreizelementen be-
festigt werden, wobei die Spreizelemente radial aufs-
preizbar sind. Mittels eines Spannhebels werden die
Spreizelemente radial aufgespreizt.

[0005] Aus der DE 297 14 177 U1 ist ein Beschlag
zur Koppelung zweier Möbelteile bekannt. Der Be-
schlag weist eine Grundplatte auf, die an einem ers-
ten Möbelteil befestigbar ist. An dieser Grundplatte ist
ein verschiebbares Schiebelement angeordnet. Ein
Endabschnitt des Schiebelements ist über eine Kante
des Möbelteils hinausschiebbar und weist eine Lage-
rungsbohrung auf. Ein Träger des Beschlags wird an
einem zweiten Möbelteil befestigt. An diesem Träger
ist ein Verbindungselement schwenkbar angeordnet.
An dem vorderen Ende des Verbindungselements ist
ein Lagerbolzen angeordnet, der in die Lagerungs-
bohrung des Schiebelements eingreifen kann.

[0006] Aus der US 2015/0216330 A1 ist eine
Stellwand mit mehreren Wandabschnitten bekannt,
die zusammenklappbar ausgestaltet ist, indem die
Wandabschnitte relativ zueinander verschwenkbar
sind, wobei jeweils zwei benachbarte Wandabschnit-
te über einen Beschlag miteinander verbunden sind.
Der Beschlag weist eine Grundplatte mit zwei Durch-
gangslöchern auf, wobei ein erstes Durchgangs-
loch dem ersten Wandabschnitt und ein zweites
Durchgangsloch dem zweiten Wandabschnitt zuge-
ordnet ist. Durch diese Durchgangslöcher sind Befes-
tigungsschrauben geführt, mit denen einerseits die
Grundplatte an den Wandabschnitten befestigt wird
und die andererseits jeweils eine Drehachse bilden.
Um die jeweilige Drehachse kann der ihr zugeordnete
Wandabschnitt relativ zum anderen Wandabschnitt
geschwenkt werden.

[0007] Aus der US 2013/0260362 A1 ist eine falt-
bare Stellwand mit mehreren Wandabschnitten be-
kannt. Jeweils zwei Wandabschnitte sind mit einem
Beschlag miteinander verbunden, der es erlaubt,
dass der eine Wandabschnitt relativ zum anderen
Wandabschnitt geschwenkt werden kann. Der Be-
schlag weist zwei Montageabschnitte auf, wobei je-
weils ein Montageabschnitt an einem Wandabschnitt
befestigt wird. Ferner weist der Beschlag eine Grund-
platte mit zwei Durchgangslöchern auf, wobei ein
Durchgangsloch dem einen Montageabschnitt und
das andere Durchgangsloch dem anderen Montage-
abschnitt zugeordnet ist. Durch diese Durchgangs-
löcher werden Befestigungszapfen hindurchgeführt
und in dafür vorgesehene Sacklöcher Montageab-
schnitte eingeführt. Die Befestigungszapfen bilden
hierbei gleichzeitig die Drehachsen. Das Prinzip des
Beschlags entspricht dem aus der vorstehend ge-
nannten US 2015/0216330 A1.

[0008] Aus der GB 2 144 196 A ist ein Verbindungs-
system zum Verbinden von zwei oder mehreren Plat-
ten, etwa Wandabschnitten einer Stellwand, bekannt.
An den oberen Stirnseiten weisen die Platten vertikal
verlaufende Bohrungen auf. An der seitlichen Stirn-
seite sind längliche vertikal verlaufende und oben of-
fene Aussparungen vorgesehen, die parallel zu den
Bohrungen verlaufen und in die Bohrungen münden.
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Der Durchmesser der Bohrungen ist größer als die
Breite der jeweiligen Aussparung. Über ein Verbin-
dungsmittel, das beidseits in die Bohrungen und die
Aussparungen in Eingriff gebracht wird, werden zwei
Platten miteinander verbunden.

[0009] Aus der CN 101126406 A ist ein Verbin-
dungsbeschlag bekannt. Der Verbindungsbeschlag
weist zwei Montageplatten auf, die jeweils an einem
Möbelteil befestigt werden können. Die vorderen En-
den der Montageplatten ragen über das Möbelteil hin-
aus und weisen jeweils ein Durchgangsloch auf. Über
eine Platte, die ebenfalls zwei Durchgangslöcher auf-
weist, werden die Montageplatten miteinander ge-
koppelt, wobei die Durchgangslöcher der Montage-
platten jeweils mit einem Durchgangsloch der Platte
korrespondieren. Durch die Durchgangslöcher wer-
den Befestigungsbolzen hindurchgeführt, die einer-
seits die Platte mit den Montageplatten verbinden und
andererseits die Schwenkachsen bilden, um die ein
Möbelteil relativ zum anderen Möbelteil geschwenkt
werden kann.

Aufgabe der Erfindung

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, Lösungen bereitzustellen, die die aus dem Stand
der Technik bekannten Nachteile zumindest teilwei-
se vermeiden und die es erlauben eine stabile Ver-
bindung zwischen zwei Möbelteilen, insbesondere
Trennwände und Stellwände, zu schaffen, die werk-
zeuglos herstellbar und wieder lösbar ist.

Erfindungsgemäße Lösung

[0011] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit ei-
nem Verbindungsbeschlag, einem Verbindungsbe-
schlagsystem und einem Möbelteil mit einem erfin-
dungsgemäßen Verbindungsbeschlag nach den un-
abhängigen Ansprüchen gelöst. Vorteilhaft Ausge-
staltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in
den jeweiligen abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0012] Bereit gestellt wird demnach ein Verbin-
dungsbeschlag zum lösbaren Befestigen eines ers-
ten plattenförmigen Möbelteils an einem zweiten plat-
tenförmigen Möbelteil, wobei der Verbindungsbe-
schlag zumindest aufweist:

- einen Montagebasisabschnitt zum Befestigen
des Verbindungsbeschlags an einem der beiden
Möbelteile,

- einen Verriegelungsarm mit einem ersten End-
abschnitt und einem dem ersten Endabschnitt
gegenüberliegenden zweiten Endabschnitt, und

- ein Arretiermittel,

wobei

- der Verriegelungsarm an dem ersten Endab-
schnitt um eine Drehachse schwenkbar an dem
Montagebasisabschnitt angeordnet ist, und

- an dem zweiten Endabschnitt des Verriege-
lungsarms das Arretiermittel angeordnet ist, der-
art, dass es in radialer Richtung relativ zum Ver-
riegelungsarm bewegbar ist.

[0013] An der Oberseite des ersten Endabschnitts
des Verriegelungsarms kann eine Aussparung vorge-
sehen sein, die koaxial zur Drehachse verläuft.

[0014] Der zweite Endabschnitt des Verriegelungs-
arms kann ein parallel zur Drehachse verlaufendes
Durchgangsloch aufweisen, durch das ein Arretier-
zapfen des Arretiermittels hindurchgeführt ist.

[0015] Vorteilhaft ist es, wenn das Durchgangsloch
ein Langloch ist, das vorzugsweise axial (bezogen
auf die Längsachse des Verriegelungsarms) ausge-
richtet ist, wobei das Arretiermittel in axialer Richtung
(bezogen auch die Drehachse) relativ zum Verriege-
lungsarm bewegbar ist.

[0016] Vorteilhaft ist es zudem, wenn die Ausspa-
rung und der Arretierzapfen einen weitgehend glei-
chen Querschnitt aufweisen, sodass ein unterer End-
abschnitt des Arretierzapfens vorzugsweise form-
schlüssig in einen oberen Endabschnitt der Ausspa-
rung einbringbar ist.

[0017] Der Arretierzapfen kann ein Außengewinde
und die Aussparung kann ein dazu korrespondieren-
des Innengewinde aufweisen.

[0018] Des Weiteren kann es vorteilhaft sein, wenn

- an der Unterseite des ersten Endabschnitts des
Verriegelungsarms ein Drehzapfen angeordnet
ist, der die Drehachse bildet, und

- der Montagebasisabschnitt an der Obersei-
te eine mit dem Drehzapfen korrespondierende
Achsaufnahme aufweist, in der der Drehzapfen
um seine Längsachse und relativ zur Achsauf-
nahme drehbar angeordnet ist.

[0019] Vorteilhaft ist es zudem, wenn die Achsauf-
nahme so in dem Montagebasisabschnitt angeord-
net ist und der horizontale Abstand zwischen der
Drehachse und dem Durchgangsloch so gewählt ist,
dass das Durchgangsloch über einen vorbestimm-
ten Drehwinkel bzw. Drehwinkelbereich des Verrie-
gelungsarms außerhalb des Montagebasisabschnitts
liegt, d.h. über eine gedachte vertikale Projektion des
Montagebasisabschnitts hinausragt.

[0020] Der Verriegelungsarm ist vorzugsweise über
180°, ganz besonders bevorzugt über 360° um die
Drehachse schwenkbar, wobei an der Oberseite des
Montagebasisabschnitts eine Aussparung vorgese-
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hen ist, in die der Arretierzapfen des Arretiermittels
zumindest teilweise in Eingriff bringbar ist.

[0021] Die Aussparung kann in einer Abdeckplatte
ausgestaltet sein, die vorzugsweise lösbar an der
Oberseite des Montagebasisabschnitts anordenbar
ist.

[0022] Vorteilhaft ist es zudem, wenn der horizontale
Abstand zwischen der Längsachse des Durchgangs-
loches (des Verriegelungsarms) und der Drehachse
und der horizontale Abstand zwischen der Ausspa-
rung in der Abdeckplatte und der Drehachse im We-
sentlichen gleich groß sind.

[0023] Bereit gestellt wird des Weiteren ein Verbin-
dungsbeschlagsystem, aufweisend zumindest zwei
erfindungsgemäße Verbindungsbeschläge, wobei
ein erster Verbindungsbeschlag an einem ersten plat-
tenförmigen Möbelteil und ein zweiter Verbindungs-
beschlag an einem zweiten plattenförmigen Möbelteil
anordenbar ist, um die beiden Möbelteile lösbar mit-
einander zu verbinden.

[0024] Ferner wird ein Möbelteil bereitgestellt,
das einen erfindungsgemäßen Verbindungsbeschlag
aufweist.

Figurenliste

[0025] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung in Verbindung mit der Zeichnung. Es zeigt:

Fig. 1 eine aus dem Stand der Technik bekannte
Verbindung von zwei Trennwänden;

Fig. 2 einen erfindungsgemäßen Verbindungs-
beschlag in einer Explosionsansicht (Abbildung
(a)) und in einer perspektivischen Ansicht (Ab-
bildung (b));

Fig. 3 den in Fig. 2 gezeigten erfindungsgemä-
ßen Verbindungsbeschlag in einer Ansicht von
vorne (Abbildung (a)), in einer Draufsicht (Ab-
bildung (b)), in einer Seitenansicht (Abbildung
(c)) und ein einer Schnittansicht entlang der
Schnittachse A-A (Abbildung (d));

Fig. 4 zwei Trennwände, die mit zwei er-
findungsgemäßen Verbindungsbeschlägen ver-
bunden sind, wobei in Abbildung (a) eine Schnitt-
ansicht als Übersichtsansicht und in den Ab-
bildungen (b) und (c) Detailansichten in einer
Schnittansicht und in einer perspektivischen An-
sicht gezeigt sind; und

Fig. 5 vier erfindungsgemäße Verbindungsbe-
schläge, die so miteinander verbunden sind,
dass mit ihnen vier Trennwände miteinander
verbunden werden können.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0026] Fig. 2 zeigt in Abbildung (a) einen erfindungs-
gemäßen Verbindungsbeschlag 1 in einer Explosi-
onsansicht und in Abbildung (b) einer perspektivi-
schen Ansicht.

[0027] Der Verbindungsbeschlag 1 besteht im We-
sentlichen aus drei Komponenten bzw. Teilen, näm-
lich aus

- einem Montagebasisabschnitt 10,

- einem Verriegelungsarm 20, und

- einem Arretiermittel 30,

die wie nachfolgend beschrieben ausgestaltet sind
und miteinander zusammenwirken.

Montagebasisabschnitt

[0028] Der Montagebasisabschnitt 10 dient der Be-
festigung des Verbindungsbeschlags 1 an einem Mö-
belteil, insbesondere an einem plattenförmigen Mö-
belteil wie einer Trennwand, einer Stellwand oder ei-
nem Akustik-Raumteiler, wie Sie häufig in Großraum-
büros aber auch in Klassenzimmern verwendet wer-
den.

[0029] Bei der hier gezeigten Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verbindungsbeschlags 1 weist der
Montagebasisabschnitt 10 ein im Wesentlichen qua-
derförmiges Gehäuse mit einer Längsachse LA1 auf,
das an der Oberseite einen umlaufenden Überstand
14 aufweist. In dem Möbelteil ist eine mit dem Ge-
häuse des Montagebasisabschnitts 10 korrespondie-
rende Ausnehmung vorgesehen, in die das Gehäu-
se eingesetzt werden kann, sodass der Überstand
14 zumindest teilweise an den Rändern der Ausneh-
mung aufliegt (wie in Fig. 4, Abbildung (c) ersichtlich).

[0030] In dem Überstand 14 sind Bohrlöcher vorge-
sehen, die zur Aufnahme von Befestigungsmitteln,
etwa Schrauben oder Nägeln, dient, mit denen der
Montagebasisabschnitt 10 an dem Möbelteil befestigt
wird.

[0031] Ferner weist der Montagebasisabschnitt 10
einen axialen Überstand 15 auf. In dem axialen Über-
stand 15 ist eine zylinderförmige Achsaufnahme 11
ausgebildet, die zur Aufnahme eines Drehzapfens 23
des Verriegelungsarms 20 vorgesehen ist. Der axia-
le Überstand 15 kann die Form einer Hülse aufwei-
sen, die die Achsaufnahme 11 bildet. Die Achsauf-
nahme 11 verläuft vertikal und senkrecht zur Längs-
achse LA1 des Montagebasisabschnitts 10 und bil-
det die Drehachse DA, um die der Verriegelungs-
arm 20 gedreht bzw. geschwenkt werden kann. Der
vordere Endabschnitt bzw. die Stirnseite des axialen
Überstands 15 weist einen halbkreisförmigen Quer-
schnitt auf, was vorteilhaft ist, wenn zwei oder meh-
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rere erfindungsgemäße Verbindungsbeschläge in ei-
nem Knotenpunkt relativ zueinander und möglichst
flexibel hinsichtlich der Winkel zwischen zwei Verbin-
dungsbeschlägen angeordnet werden sollen, wie bei-
spielsweise in Fig. 5 gezeigt.

[0032] An der Oberseite des Gehäuses des Monta-
gebasisabschnitts 10 wird eine Abdeckplatte 13 an-
geordnet und gegebenenfalls mit Schrauben an dem
Gehäuse befestigt.

[0033] Die Abdeckplatte 13 dient einerseits zum Ver-
schließen des Gehäuses.

[0034] Andererseits ist die Abdeckplatte 13 zum Ar-
retieren des Verriegelungsarms 20 in einer Parkposi-
tion vorgesehen. Hierzu weist die Abdeckplatte 13 an
der Oberseite eine Aussparung 12 auf, in die ein an
dem Verriegelungsarm 20 angeordnetes Arretiermit-
tel 30 eingreifen kann, wenn der Verriegelungsarm 20
in die Parkposition geschwenkt wurde.

[0035] In einer alternativen Ausgestaltung der Erfin-
dung kann der Montagebasisabschnitt 10 auch aus
einer weitgehend flachen Platte mit einer bestimm-
ten Stärke bzw. Dicke gebildet werden, wobei ein
Endabschnitt vorzugsweise weitgehend halbkreisför-
mig ausgestaltet ist. In dem Endabschnitt, der dem
axialen Überstand 15 des vorstehend beschriebenen
Montagebasisabschnitts 10 entspricht, ist dann die
Achsaufnahme 11 vorgesehen. In der Platte sind zu-
dem Bohrlöcher vorgesehen, um sie an einem Möbel-
teil zu befestigen. Ferner weist die Platte eine Aus-
sparung 12 auf, in die ein an dem Verriegelungs-
arm 20 angeordnetes Arretiermittel 30 in einer Park-
position des Verriegelungsarms 20 eingreifen kann.
Die Ausgestaltung des Montagebasisabschnitts 10
als weitgehend flache Platte hat den Vorteil, dass an
dem Möbelteil keine Ausnehmung vorgesehen wer-
den muss, in die das Gehäuse des Montagebasisab-
schnitts 10 angeordnet wird.

Verriegelungsarm

[0036] Der weitgehend flache Verriegelungsarm 20
mit einer Längsachse LA2 besteht aus zwei Abschnit-
ten, nämlich einem ersten bzw. hinteren Endabschnitt
A1 und einem zweiten bzw. vorderen Endabschnitt
A2. Der vordere Endabschnitt A2 verläuft gegenüber
dem hinteren Endabschnitt A1 vertikal leicht nach
oben versetzt, sodass zwischen den beiden Endab-
schnitten eine kleine Stufe ausgebildet ist.

[0037] In dem ersten bzw. hinteren Endabschnitt A1
ist eine Aussparung 21 vorgesehen, in die ein Arre-
tiermittel 30 eines Verriegelungsarms 20 eines zwei-
ten bzw. weiteren Verbindungsbeschlags 1 eingrei-
fen kann. Damit kann der Verbindungsbeschlag mit
einem zweiten bzw. weiteren Verbindungsbeschlag
gekoppelt werden und die beiden Möbelteile, an de-

nen die beiden Verbindungsbeschläge angeordnet
sind, können lösbar miteinander verbunden werden.

[0038] An der Unterseite des ersten bzw. hinteren
Endabschnittes A1 ist ein zylinderförmiger Drehzap-
fen 23 angeordnet, der in der Achsaufnahme 11 des
Montagebasisabschnitts 10 aufgenommen wird und
so koaxial zur Achsaufnahme 11 verläuft. Der Verrie-
gelungsarm 20 kann so um die Drehachse DA rela-
tiv zum Montagebasisabschnitt 10 gedreht bzw. ge-
schwenkt werden, vorzugsweise um einen beliebigen
Drehwinkel bis zu 360°.

[0039] Bei dem in Abbildung (b) der Fig. 1 gezeigten
Verbindungsbeschlag 1 beträgt der Drehwinkel des
Verriegelungsarms 0°, d.h. der Verriegelungsarm 20
steht in axialer Richtung an der Vorderseite des Mon-
tagebasisabschnitts 10 hervor, sodass die die Längs-
achse LA1 des Montagebasisabschnitts 10 und die
Längsachse LA2 des Verriegelungsarms 20 paral-
lel verlaufen. Wird der Verriegelungsarm 20 nun um
180° in die ein oder in die andere Richtung um die
Drehachse DA relativ zum Montagebasisabschnitt 10
gedreht, verlaufen die beiden Längsachsen LA1 und
LA2 wiederum parallel zueinander und der Verriege-
lungsarm 20 befindet sich in einer Parkposition. Der
in Abbildung (b) der Fig. 4 gezeigte Verriegelungs-
arm des rechten Verbindungsbeschlags befindet sich
in einer solchen Parkposition.

[0040] Die Aussparung 21, die als Sackloch oder
Bohrloch mit Gewinde ausgestaltet sein kann, ver-
läuft ebenfalls koaxial zur Achsaufnahme 11 und da-
mit auch koaxial zur Drehachse DA.

[0041] Der Drehzapfen 23 kann in einer Ausgestal-
tung der Erfindung als Hülse ausgestaltet sein, die
gleichzeitig die Drehachse und die Aussparung 21 bil-
det, wie in Abbildung (d) der Fig. 3 gut erkennbar ist.

[0042] Der in der Achsaufnahme 11 des Montageba-
sisabschnitts 10 angeordnete Drehzapfen 23 kann in
axialer Richtung, d.h. entlang der Drehachse DA rela-
tiv zum Montagebasisabschnitt 10 verschiebbar sein.
Damit kann der Verriegelungsarm 20 etwa zum Zwe-
cke des Drehens leicht angehoben werden. Vorteil-
haft ist es wenn in der Achsaufnahme 11 bzw. an dem
Drehzapfen 23 ein Anschlag vorgesehen ist, der ein
(ungewolltes) vollständiges Herausziehen des Dreh-
zapfens 23 aus der Achsaufnahme 11 verhindert. Der
Anschlag kann etwa durch eine Schraube 24 gebildet
werden, die von unten durch den Boden der Achs-
aufnahme in die Achsaufnahme 11 hineingeführt ist
und dort an der Unterseite des Drehzapfens 23 be-
festigt ist. Der Durchmesser des Loches in dem Bo-
den der Achsaufnahme 11 ist hierbei kleiner als der
Durchmesser des Kopfes der Schraube 24.

[0043] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann in
der Achsaufnahme ein (hier nicht gezeigtes) Rück-
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stellelement, etwa eine Feder, angeordnet sein, die
mit dem Drehzapfen 23 bzw. mit dem Verriegelungs-
arm 21 zusammenwirkt, und die den Drehzapfen 23
in die Achsaufnahme 11 hineinzieht. Ein Anheben
des Verriegelungsarms 20 bzw. ein Herausziehen
des Drehzapfens 23 aus der Achsaufnahme 11 bis
zum Anschlag erfolgt dann entgegen der Rückstell-
kraft des Rückstellmittels.

[0044] In dem zweiten bzw. vorderen Endabschnitt
A2 des Verriegelungsarms 20 ist ein Durchgangsloch
22 angeordnet, in das das Arretiermittel 30 bzw. ein
Arretierzapfen 31 des Arretiermittels 30 eingreift bzw.
hindurchgeführt wird.

[0045] Das Durchgangsloch 22 ist hier als axiales
Langloch, also parallel zur Längsachse LA2 des Ver-
riegelungsarms ausgerichtet, ausgeführt. Das Vorse-
hen eines solchen Langloches hat den Vorteil, dass
beim Koppeln eines Verbindungsbeschlags mit ei-
nem weiteren Verbindungsbeschlag Ungenauigkei-
ten beim Ausrichten der zu verbindenden Trennwän-
de ausgeglichen werden können, indem der Arretier-
zapfen 31 in dem Langloch entsprechend verschieb-
bar ist (wie durch den Doppelpfeil P3 in Abbildung (b)
der Fig. 2 kenntlich gemacht).

[0046] Die Abmessungen des Verriegelungsarms
20, des axialen Überstandes 15 des Montagebasis-
abschnitts 10 und die Anordnung der Achsaufnahme
11 in dem Montagebasisabschnitt 10 sind vorzugs-
weise so gewählt, dass der zweite bzw. vordere Ab-
schnitt A2 des Verriegelungsarms 20 bei einem Dreh-
winkel des Verriegelungsarms zwischen -90° und
+90° (Abbildung (b) der Fig. 2 zeigt den Verriege-
lungsarm 20 bei einem Drehwinkel vom 0°) immer
gleich weit über den Montagebasisabschnitt 10 hin-
ausragt. Die Drehrichtung des Verriegelungsarms 20
um die Drehachse DA ist durch den Doppelpfeil P1
gezeigt.

[0047] Ferner ist der horizontale Abstand d1 zwi-
schen dem Mittelpunkt des Durchgangsloches 22
und der Drehachse DA im Wesentlichen gleich groß
wie der horizontale Abstand d2 zwischen der Dreh-
achse DA und dem Mittelpunkt der Aussparung 12.

[0048] Damit ist gewährleistet, dass das Arretiermit-
tel 30 bei einer Drehung des Verriegelungsarms 20
um 180° in die Aussparung 12 eingreifen kann (Park-
position).

Arretiermittel

[0049] Das Arretiermittel 30 ist hier als Rändel-
schraube ausgestaltet, wobei der Stift bzw. Zapfen
31 durch das Durchgangsloch 22 des Verriegelungs-
arms 20 hindurchgeführt wird. An der Unterseite des
Durchgangsloches 22 kann ein Sicherungsring 32

vorgesehen sein, der ein Herausfallen des Arretier-
mittels 30 aus dem Durchgangsloch 22 verhindert.

[0050] Der Stift 31 des Arretiermittels 30 kann ein
Außengewinde aufweisen, wobei die Aussparung 21
an dem Verriegelungsarm 20 ein dazu korrespon-
dierendes Innengewinde aufweist. Damit kann eine
stabile Verbindung zwischen Verbindungsbeschlä-
gen hergestellt werden. Die Verbindung kann einfach
und vor allem werkzeuglos hergestellt und wieder ge-
löst werden, indem das Arretiermittel 30 des einen
Verbindungsbeschlags in die Aussparung 21 des an-
deren Verbindungsbeschlags hinein- bzw. herausge-
dreht wird.

[0051] Alternativ kann der Zapfen 31 auch kein Ge-
winde aufweisen, sodass der Zapfen einfach in die
Aussparung 21 geschoben bzw. aus der Aussparung
21 herausgezogen werden kann.

[0052] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
das Arretiermittel 30 vertikal relativ zum Verriege-
lungsarm 20 verschoben werden, wie durch den Dop-
pelpfeil P2 kenntlich gemacht. Damit können beim
Verriegeln bzw. beim Koppeln eines Verbindungs-
beschlags mit einem weiteren Verbindungsbeschlag
bis zu einem gewissen Maß horizontale Unterschie-
de leichter ausgeglichen werden

[0053] Fig. 3 zeigt den in Fig. 2 gezeigten erfin-
dungsgemäßen Verbindungsbeschlag, wobei in Ab-
bildung (a) eine Ansicht von vorne, in Abbildung (b)
eine Draufsicht, in Abbildung (c) eine Seitenansicht
und in Abbildung (d) eine Schnittansicht entlang der
Schnittachse A-A gezeigt sind.

[0054] Gut erkennbar ist in Abbildung (c) der Fig. 3
dass der vordere Endabschnitt A2 des Verriege-
lungsarms 20 gegenüber dem hinteren Endabschnitt
A1 vertikal leicht nach oben versetzt verläuft, sodass
zwischen den beiden Endabschnitten A1 und A2 ei-
ne kleine Stufe ausgebildet ist. Der Versatz ist hier
so gewählt, dass dieser dem unten überstehenden
Abschnitt des Zapfens 31 des Arretiermittels 30 ent-
spricht.

[0055] Die Abbildung (b) der Fig. 3 zeigt, dass der
Verriegelungsarm 20 über einen Winkelbereich β
(vorzugsweise über einen Winkelbereich von 180°)
um die Drehachse DA gedreht werden kann und der
vordere bzw. zweite Abschnitt A2 in diesem Winkel-
bereich immer vollständig an dem Montagebasisab-
schnitt 10 übersteht.

[0056] Fig. 4 zeigt zwei Trennwände T1, T2, die
mit zwei erfindungsgemäßen Verbindungsbeschlä-
gen verbunden sind, wobei in Abbildung (a) eine
Schnittansicht als Übersichtsansicht und in den Abbil-
dungen (b) und (c) Detailansichten der Abbildung (a)
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in einer Schnittansicht und in einer perspektivischen
Ansicht gezeigt sind.

[0057] Die Trennwände weisen an der oberen Stirn-
seite Aluminiumprofile 50 auf, die zur Aufnahme
der erfindungsgemäßen Verbindungsbeschläge vor-
gesehen sind. Die Profile 50 sind so ausgestaltet,
dass der Montagebasisabschnitt 10 des jeweiligen
Verbindungsbeschlags in Eingriff mit diesen Profilen
gebracht werden kann und mit diesen Profilen ver-
schraubt werden kann. Alternativ zu den Profilen 50
kann an der oberen Stirnseite der jeweiligen Trenn-
wand auch nur eine einfache Ausnehmung vorgese-
hen sein, in die der Montagebasisabschnitt 10 einge-
bracht wird.

[0058] An der ersten Trennwand T1 ist ein erster er-
findungsgemäßer Verbindungsbeschlag angeordnet.
An der zweiten Trennwand ist ein zweiter erfindungs-
gemäßer Verbindungsbeschlag angeordnet. Die An-
ordnung der Verbindungsbeschläge an den Trenn-
wänden T1, T2 ist jeweils so gewählt, dass der vorde-
re bzw. zweite Abschnitt A2 des jeweiligen Verriege-
lungsarms 20 jedenfalls in axialer Richtung vollstän-
dig an der Trennwand übersteht. Bei gleicher Anord-
nung der beiden Verbindungsbeschläge an der jewei-
ligen Trennwand kann so das Arretiermittel 30 des
Verbindungsbeschlags der einen Trennwand T1 in
die Aussparung 21 des Verbindungsbeschlags der
anderen Trennwand T2 eingreifen, wodurch die bei-
den Trennwände gekoppelt bzw. verbunden werden.

[0059] In Fig. 4 greift das Arretiermittel 30 des Ver-
bindungsbeschlags der ersten Trennwand T1 in die
Aussparung 21 des Verbindungsbeschlags der zwei-
ten Trennwand T2 ein. Der Verriegelungsarm 20 des
Verbindungsbeschlags der zweiten Trennwand T2
befindet sich hingegen in einer Parkposition, in der
das Arretiermittel 30 in die Aussparung 12 des Ver-
bindungsbeschlags der zweiten Trennwand T2 ein-
greift.

[0060] Weisen mehrere Trennwände jeweils an bei-
den Seiten einen erfindungsgemäßen Verbindungs-
beschlag auf, können die mehreren Trennwände an-
einandergereiht und über die Verbindungsbeschläge
miteinander gekoppelt bzw. verbunden werden.

[0061] Der Verriegelungsarm 20 des Verbindungs-
beschlags der zweiten Trennwand T2 kann aber auch
aus seiner Parkposition herausgedreht werden, um
mit ihm eine dritte Trennwand, die ebenfalls einen er-
findungsgemäßen Verbindungsbeschlag aufweist, zu
koppeln, etwa eine Trennwand, die im rechten Winkel
zur zweiten Trennwand T2 angeordnet ist.

[0062] Fig. 5 zeigt vier erfindungsgemäße Verbin-
dungsbeschläge, die so miteinander verbunden sind,
dass mit ihnen vier Trennwände bezogen auf einen

Knotenpunkt P miteinander verbunden werden kön-
nen.

[0063] Die vier Trennwände (in Fig. 5 nicht darge-
stellt), sind in einem Winkel α von 90° zueinander an-
geordnet. Die Verriegelungsarme 20 der vier Verbin-
dungsbeschläge sind jeweils in einem Winkel von 45°
bzw. in einem Winkel von 135° relativ zu den Mon-
tagebasisabschnitten 10 angeordnet, sodass die Ar-
retiermittel 30 der Verbindungsbeschläge jeweils in
die Aussparung 21 des benachbarten Verbindungs-
beschlages eingreifen können.

[0064] Wie aus Fig. 5 ersichtlich ist, kann der An-
stellwinkel α der vier Trennwände auch größer oder
kleiner als 90° sein, wobei die Trennwände dennoch
mit den erfindungsgemäßen Verbindungsbeschlägen
miteinander verbunden werden können.

Bezugszeichenliste

1 Verbindungsbeschlag

10 Montagebasisabschnitt

11 Achsaufnahme des Montagebasisab-
schnitts 10

12 Aussparung (Sackloch, Bohrloch, ggf.
mit Gewinde) an der Oberseite des Mon-
tagebasisabschnitts 10

13 Abdeckplatte an der Oberseite des Mon-
tagebasisabschnitts 10

14 zumindest teilweise umlaufender Über-
stand

14a Bohrlöcher in dem Überstand 14

15 axialer Überstand an dem Montageba-
sisabschnitt 10

20 Verriegelungsarm

21 Aussparung (Sackloch, Bohrloch, ggf.
mit Gewinde) im ersten Endabschnitt A1
des Verriegelungsarms 20

22 Durchgangsloch (parallel zur Drehach-
se DA verlaufend und vorzugsweise als
Langloch ausgestaltet) im zweiten End-
abschnitt A2 des Verriegelungsarms 20

23 Drehzapfen an der Unterseite des ersten
Endabschnitts A1 des Verriegelungs-
arms 20

24 Schraube

30 Arretiermittel, z.B. eine Rändelschraube

31 Arretierzapfen des Arretiermittels 30

32 Sicherungsring



DE 10 2017 102 786 B4    2019.02.14

8/14

50 Profile (z.B. Aluminiumprofile) an der
oberen Stirnwand der Trennwände T1,
T2

d1 horizontaler Abstand zwischen der Dreh-
achse DA und dem Durchgangsloch 22

d2 horizontaler Abstand zwischen der Aus-
sparung 12 und der Drehachse DA

A1 erster Endabschnitt des Verriegelungs-
arms 20

A2 zweiter Endabschnitt des Verriegelungs-
arms 20 (dem ersten Endabschnitt A1
gegenüberliegend)

LA1 Längsachse des Verbindungsbeschlags
1 bzw. des Montagebasisabschnittes 10

LA2 Längsachse des Verriegelungsarms 20

P Knotenpunkt

P1 Doppelpfeil - Bewegungsrichtung (Rota-
tionsbewegung) des Verriegelungsarms
20

P2 Doppelpfeil - Bewegungsrichtung (Line-
arbewegung) des Arretiermittels 30 ra-
dial zur Längsachse des Verriegelungs-
arms 20

P3 Doppelpfeil - Bewegungsrichtung (Line-
arbewegung) des Arretiermittels 30 in
dem Durchgangsloch 22

T Trennwände

T1 erstes plattenförmiges Möbelteil, z.B. ei-
ne Trennwand oder Stellwand

T2 zweites plattenförmiges Möbelteil, z.B.
eine Trennwand oder Stellwand

W Winkelelemente (Stand der Technik)

α Stellwinkel zwischen zwei Möbelteilen

β Drehwinkel des Verriegelungsarms

φ Winkel zwischen zwei Trennwänden
(Stand der Technik)

Patentansprüche

1.  Verbindungsbeschlag (1) zum lösbaren Befesti-
gen eines ersten plattenförmigen Möbelteils (T1) an
einem zweiten plattenförmigen Möbelteil (T2), wobei
der Verbindungsbeschlag (1) zumindest aufweist:
- einen Montagebasisabschnitt (10) zum Befestigen
des Verbindungsbeschlags (1) an einem der beiden
Möbelteile (T1; T2),
- einen Verriegelungsarm (20) mit einem ersten End-
abschnitt (A1) und einem dem ersten Endabschnitt
(A1) gegenüberliegenden zweiten Endabschnitt (A2),
und
- ein Arretiermittel (30), wobei

- der Verriegelungsarm (20) an dem ersten Endab-
schnitt (A1) um eine Drehachse (DA) schwenkbar
(P1) an dem Montagebasisabschnitt (10) angeordnet
ist, und
- an dem zweiten Endabschnitt (A2) des Verriege-
lungsarms (20) das Arretiermittel (30) angeordnet ist,
derart, dass es in radialer Richtung (P2) relativ zum
Verriegelungsarm (20) bewegbar ist.

2.   Verbindungsbeschlag (1) nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei an der Oberseite des ers-
ten Endabschnitts (A1) des Verriegelungsarms (20)
eine Aussparung (21) vorgesehen ist, die koaxial zur
Drehachse (DA) verläuft.

3.   Verbindungsbeschlag (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der zweite Endab-
schnitt (A2) des Verriegelungsarms (20) ein paral-
lel zur Drehachse (DA) verlaufendes Durchgangsloch
(22) aufweist, durch das ein Arretierzapfen (31) des
Arretiermittels (30) hindurchgeführt ist.

4.   Verbindungsbeschlag (1) nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei das Durchgangsloch (22)
ein Langloch ist, das vorzugsweise axial ausgerichtet
ist, wobei das Arretiermittel (30) in axialer Richtung
(P3) relativ zum Verriegelungsarm (20) bewegbar ist.

5.  Verbindungsbeschlag (1) nach einem der beiden
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Aussparung
(21) und der Arretierzapfen (31) einen gleichen Quer-
schnitt aufweisen, sodass ein unterer Endabschnitt
des Arretierzapfens (31) formschlüssig in einen obe-
ren Endabschnitt der Aussparung (21) einbringbar ist.

6.   Verbindungsbeschlag (1) nach einem der An-
sprüche 2 oder 3, wobei der Arretierzapfen (31) ein
Außengewinde und die Aussparung (21) ein dazu
korrespondierendes Innengewinde aufweisen.

7.   Verbindungsbeschlag (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei
- an der Unterseite des ersten Endabschnitts (A1) des
Verriegelungsarms (20) ein Drehzapfen (23) ange-
ordnet ist, der die Drehachse (DA) bildet, und
- der Montagebasisabschnitt (10) an der Obersei-
te eine mit dem Drehzapfen (23) korrespondierende
Achsaufnahme (11) aufweist, in der der Drehzapfen
(23) drehbar angeordnet ist.

8.   Verbindungsbeschlag (1) nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei die Achsaufnahme (11) so
in dem Montagebasisabschnitt (10) angeordnet ist
und der horizontale Abstand (d1) zwischen der Dreh-
achse (DA) und dem Durchgangsloch (22) so gewählt
ist, dass das Durchgangsloch (22) über einen vorbe-
stimmten Drehwinkel (β) des Verriegelungsarms (20)
außerhalb des Montagebasisabschnitts (10) liegt.
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9.   Verbindungsbeschlag (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Verriegelungs-
arm (20) über 180°, vorzugsweise über 360° um
die Drehachse (DA) schwenkbar (P1) ist, wobei an
der Oberseite des Montagebasisabschnitts (10) eine
Aussparung (12) vorgesehen ist, in die der Arretier-
zapfen (31) des Arretiermittels (30) zumindest teilwei-
se in Eingriff bringbar ist.

10.  Verbindungsbeschlag (1) nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei die Aussparung (12) in einer
Abdeckplatte (13) ausgestaltet ist, die vorzugsweise
lösbar an der Oberseite des Montagebasisabschnitts
(10) anordenbar ist.

11.  Verbindungsbeschlag (1) nach einem der bei-
den vorhergehenden Ansprüche, wobei der horizon-
tale Abstand (d1) zwischen der Längsachse des
Durchgangsloches (22) des Verriegelungsarms (20)
und der Drehachse (DA) und der horizontale Abstand
(d2) zwischen der Aussparung (12) in der Abdeck-
platte (13) und der Drehachse (DA) gleich groß sind.

12.  Verbindungsbeschlagsystem, aufweisend zu-
mindest zwei Verbindungsbeschläge (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein erster
Verbindungsbeschlag an einem ersten plattenförmi-
gen Möbelteil (T1) und ein zweiter Verbindungsbe-
schlag an einem zweiten plattenförmigen Möbelteil
(T2) anordenbar sind, um die beiden Möbelteile (T1;
T2) lösbar miteinander zu verbinden.

13.  Möbelteil (T1), aufweisend einen Verbindungs-
beschlag (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 bis 11.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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